
§ 24b

En t l a s t ung sb e t r a g f ü r A l l e i n e r z i e h end e

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346),
zuletzt geändert durch Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des

Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags v. 22.7.2015
(BGBl. I 2015, 1202; BStBl. I 2015, 566)

(1) 1Allein stehende Steuerpflichtige können einen Entlastungsbetrag von
der Summe der Einkünfte abziehen, wenn zu ihrem Haushalt mindestens
ein Kind gehört, für das ihnen ein Freibetrag nach § 32 Absatz 6 oder Kin-
dergeld zusteht. 2Die Zugehörigkeit zum Haushalt ist anzunehmen, wenn
das Kind in der Wohnung des allein stehenden Steuerpflichtigen gemeldet
ist. 3Ist das Kind bei mehreren Steuerpflichtigen gemeldet, steht der Ent-
lastungsbetrag nach Satz 1 demjenigen Alleinstehenden zu, der die Voraus-
setzungen auf Auszahlung des Kindergeldes nach § 64 Absatz 2 Satz 1 er-
füllt oder erfüllen würde in Fällen, in denen nur ein Anspruch auf einen
Freibetrag nach § 32 Absatz 6 besteht. 4Voraussetzung für die Berücksich-
tigung ist die Identifizierung des Kindes durch die an dieses Kind vergebe-
ne Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung). 5Ist das Kind
nicht nach einem Steuergesetz steuerpflichtig (§ 139a Absatz 2 der Abga-
benordnung), ist es in anderer geeigneter Weise zu identifizieren.6Die
nachträgliche Vergabe der Identifikationsnummer wirkt auf Monate zu-
rück, in denen die Voraussetzungen der Sätze 1 bis 3 vorliegen.
(2) 1Gehört zum Haushalt des allein stehenden Steuerpflichtigen ein Kind
im Sinne des Absatzes 1, beträgt der Entlastungsbetrag im Kalenderjahr
1908 Euro. 2Für jedes weitere Kind im Sinne des Absatzes 1 erhöht sich
der Betrag nach Satz 1 um 240 Euro je weiterem Kind.
(3) 1Allein stehend im Sinne des Absatzes 1 sind Steuerpflichtige, die
nicht die Voraussetzungen für die Anwendung des Splitting-Verfahrens
(§ 26 Absatz 1) erfüllen oder verwitwet sind und keine Haushaltsgemein-
schaft mit einer anderen volljährigen Person bilden, es sei denn, für diese
steht ihnen ein Freibetrag nach § 32 Absatz 6 oder Kindergeld zu oder es
handelt sich um ein Kind im Sinne des § 63 Absatz 1 Satz 1, das einen
Dienst nach § 32 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 und 2 leistet oder eine Tätig-
keit nach § 32 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 ausübt. 2Ist die andere Person
mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Wohnung des Steuerpflichtigen
gemeldet, wird vermutet, dass sie mit dem Steuerpflichtigen gemeinsam
wirtschaftet (Haushaltsgemeinschaft). 3Diese Vermutung ist widerlegbar,
es sei denn, der Steuerpflichtige und die andere Person leben in einer ehe-
ähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft.
(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 nicht vorgelegen haben, ermäßigt sich der Entlastungsbetrag
nach Absatz 2 um ein Zwölftel.
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A. Allgemeine Erläuterungen zu § 24b

Schrifttum: Bernhard, Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, NWB 2004, 13029;
Hillmoth, Der „neue“ Entlastungsbetrag für „echt“ Alleinerziehende nach § 24b EStG,
Inf. 2004, 737; Plenker/Schaffhausen, Rückwirkende Änderungen beim Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende, DB 2004, 2440; Plenker, Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende, DB 2004, 156; von Proff zu Irnich, Der Entlastungsbetrag gemäß § 24b EStG
nach dem Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung, DStR 2004, 1904; Seifert, Über-
blick über das Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und weiterer Gesetze, StuB
2004, 76; Warnke, Der geänderte Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, EStB 2005, 65;
Horvath, Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende – eine Gesamtdarstellung, Steu-
Stud. 2005, 283; Schulenburg, Ist der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende verfas-
sungswidrig?, DStZ 2007, 428; Greite, Verfassungsrechtliche Prüfung der Versagung des
Entlastungsbetrags für Alleinerziehende bei zusammenlebenden Eltern, FR 2007, 760;
Mandla, Ist man nur dann allein, wenn der andere es nicht ist?, DStR 2011, 1642; Haupt/
Becker, Kinder in schlechter Verfassung?, DStR 2013, 734; Wagner, Besteuerung Allein-
erziehender nicht verfassungswidrig, EFG 2014, 928; Paus, Der Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende, EStB 2014, 549; Kanzler, Splitting für verwitwete Alleinerziehende, NWB
2014, 549; Selder, Das Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfrei-
betrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags (AnhGrundfreiBG) jurisPR-SteuerR
37/2015 Anm. 1.

I. Grundinformation zu § 24b

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende ist eine familienbedingte StErmäßi-
gung, die wie der 2004 abgeschaffte Haushaltsfreibetrag nach § 32 Abs. 7 aF der
Halbfamilie zukommen soll. Anders als der Haushaltsfreibetrag, der auch zu-
sammenlebenden Alleinerziehenden zustand und bei unterschiedlicher Kinder-
zuordnung uU sogar doppelt gewährt wurde, soll § 24b nur „echte“ Alleinerzie-
hende entlasten. Daher führt nicht nur das Vorliegen der Voraussetzungen für
das Splittingverfahren, sondern auch die Haushaltsgemeinschaft mit einem an-
deren Erwachsenen, der nicht selbst Kind des Stpfl. ist, zu einem Abzugsverbot.
Die melderechtl. Verhältnisse sind für die schädliche Haushaltsgemeinschaft
maßgebend.

II. Rechtsentwicklung des § 24b

HBeglG 2004 v. 29.12.2003 (BGBl. I 2003, 3076; BStBl. I 2004, 120): § 24b
wurde neu geschaffen. Der Entlastungsbetrag war auf Alleinerziehende mit min-
derjährigen Kindern beschränkt.
AO-ÄndG v. 21.7.2004 (BGBl. I 2004, 1753; BStBl. I 2005, 343): § 24b wurde
mit Rückwirkung ab 1.1.2004 neu gefasst und der Kreis der Berechtigten erwei-
tert. Danach erhalten den Entlastungsbetrag auch Alleinstehende mit volljäh-
rigen Kindern, für die ein Anspruch auf Freibetrag nach § 32 Abs. 6 oder Kin-
dergeld besteht. Nach dem Gesetzeszweck sollen mit dem Entlastungsbetrag
von 1308 E die typischerweise höheren Lebensführungskosten „echt“ Allein-
erziehender gegenüber anderen Erziehenden berücksichtigt werden. Gleichzeitig
wurde der Haushaltsfreibetrag (§ 32 Abs. 7 aF) abgeschafft.
Gesetz zur Anpassung steuerlicher Regelungen an die Rechtsprechung
des BVerfG v. 18.7.2014 (BGBl. I 2014, 1042): Mit der Neufassung des Abs. 2
Satz 3 wird die stl. Gleichbehandlung von Lebenspartnern mit Ehen aufgrund
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der Entscheidung des BVerfG v. 7.5.2013 (BVerfG v. 7.5.2013 – 2 BvR 909/06,
2 BvR 1981/06, 2 BvR 288/07, FR 2013, 712) umgesetzt. Die unwiderlegbare
Vermutung einer Haushaltsgemeinschaft nach Satz 3 Halbs. 2 erfasst neben ehe-
ähnlichen Gemeinschaften analog § 20 SGB XII nunmehr auch lebenspartner-
schaftsähnliche Gemeinschaften (Lebenspartner sind bereits nach Satz 1 nicht
alleinstehend, da sie nach § 2 Abs. 8 die Voraussetzungen der Zusammenver-
anlagung erfüllen).
Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des
Kindergeldes und des Kinderzuschlags v. 22.7.2015 (BGBl. I 2015, 1202;
BStBl. I 2015, 566): § 24b wird rückwirkend ab 1.1.2015 neu gefasst. In Abs. 1
Sätze 4 und 5 wird der Entlastungsbetrag von einer Identifikation des Kindes
durch die an das Kind vergebene Identifikationsnummer nach § 139b AO ab-
hängig gemacht. Abs. 1 Satz 6 ermöglicht eine Rückwirkung des Identifikations-
nachweises. In Abs. 2 wird ein erhöhter und gestaffelter Entlastungsbetrag ge-
schaffen. Der bisherige Entlastungsbetrag iHv. 1308 E wird nach Abs. 2 Satz 1
um 600 E auf 1908 E erhöht. Zusätzlich wird der Entlastungsbetrag nach der
Kinderzahl gestaffelt (Abs. 2 Satz 2). Er steigt für das zweite und jedes weitere
im Haushalt des alleinerziehenden Stpfl. lebende Kind jeweils um zusätzliche
240 E.

III. Geltungsbereich des § 24b

Die Vorschrift gilt nicht für beschränkt estpfl. Alleinstehende (§ 50 Abs. 1
Satz 3). Alleinstehende, die ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland nach § 1 Abs. 3 als unbeschränkt estpfl. behandelt werden, können den
Entlastungsbetrag in Anspruch nehmen.

IV. Bedeutung und Verfassungsmäßigkeit des § 24b

Bedeutung: § 24b ist als Sozialzwecknorm zu qualifizieren, bei der der Gesetz-
geber einen weitgehenden Handlungsspielraum hat. Eine realitätsgerechte Höhe
braucht der Freibetrag nicht zu haben. Wegen ihrer progressionsabhängigen
Wirkung ist die Regelung indes nicht unproblematisch. Der durchschnittliche
Steuervorteil liegt bei ca. 550 bis 600 E im Jahr (vgl. zum bisherigen Entlastungs-
betrag von 1308 E Bundesrechnungshof, Bemerkungen 2006, 30).

Zum Teil wird die Regelung als Nachfolgevorschrift zu dem durch das 2. FamFördG v.
16.8.2001 (BGBl. I 2001, 2074; BStBl. I 2001, 533) eingeschränkten und durch das
HBegleitG 2004 abgeschafften Haushaltsfreibetrag gesehen (Dürr in Frotscher, § 24b
Rn. 2 [7/2008]).

Stellungnahme: § 24b sollte aufgehoben werden, da er nicht geeignet ist, die fa-
milienbedingten Lasten einer Halbfamilie abzugelten. Statt der Gewährung des
relativ geringen Freibetrags von 1908 E sollten die Abzugsmöglichkeiten von
Kinderbetreuungskosten nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 deutlich verbessert werden, da
es sich bei dem durch § 24b abgegoltenen typisierten Mehraufwand im Wesentli-
chen um Kinderbetreuungskosten handeln dürfte. Eine solche stl. Förderung
wäre zielgenauer und würde die Vollzugsdefizite bei der Anwendung des § 24b
vermeiden (vgl. dazu Bundesrechnungshof, Bemerkungen 2006, 30). Am Tat-
bestand eines unzureichenden Gesetzesvollzugs dürfte sich auch durch die Neu-
regelung in Abs. 1 Satz 4 zur Identifikation des Kindes nichts ändern, da eine
Identifizierung des Kindes durch die Identifikationsnummer (§ 139b AO) schon
nach bisheriger Rechtslage möglich war.

§ 24b Anm. 2–4 A. Allgemeine Erläuterungen
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Verfassungsmäßigkeit: § 24b verstößt nicht gegen Art. 6 Abs. 1 GG bzw.
Art. 3 Abs. 1 GG. Die StVergünstigung ist sachlich gerechtfertigt, da Allein-
erziehende wegen der sich bei zusammenlebenden Elternpaaren auswirkenden
Synergieeffekte typischerweise einen höheren Aufwand für Unterhalt und Be-
treuung tragen müssen (BTDrucks. 15/1751; vgl. BFH v. 19.10.2006 – III R
4/05, BStBl. II 2007, 637; v. 25.10.2007 – III R 104/06, BFH/NV 2008, 545).
Es handelt sich insoweit um eine Stützungsmaßnahme außerhalb des subjekti-
ven Nettoprinzips. Als gesetzliche Typisierung verbleibt § 24b deshalb innerhalb
des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums (BVerfG v. 22.5.2009 – 2 BvR
310/07, HFR 2009, 1027). Beiläufig hatte der BFH allerdings verfassungsrechtl.
Zweifel im Hinblick auf Zusammenveranlagte angedeutet, soweit diese wie Al-
leinerziehende ein Kind betreuen (zB wegen doppelter Haushaltsführung oder
Pflegebedürftigkeit des anderen Elternteils, BFH v. 19.10.2006 – III R 4/05,
BStBl. II 2007, 637, unter II.2.d; dazu auch Grube, juris-PR-SteuerR 14/2007,
Anm. 3; Greite, FR 2007, 760). Dem BVerfG zufolge ist jedoch auch dies von
der Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers gedeckt (BVerfG v. 22.5.2009 – 2
BvR 310/07, BStBl. II 2009, 884, II.2.a bb). Die hiergegen beim EGMR erhobe-
ne Beschwerde nach Art. 34 EMRK wurde als unzulässig verworfen (Az.
45624/09). Es liegt auch im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, der beson-
deren Belastungssituation Alleinerziehender nur durch die Gewährung eines
Entlastungsbetrags Rechnung zu tragen und einen Anspruch auf Anwendung ei-
nes Splittingverfahrens auf (verwitwete) Alleinerziehende auszuschließen, da
nach der Rspr. des BVerfG ein Zusammenleben von alleinstehenden Elterntei-
len mit ihren Kindern nicht als eine der Ehe oder eine der eingetragenen Le-
benspartnerschaft nach dem LPartG vergleichbare Lebensform einzustufen ist
(BVerfG v. 7.5.2013 – 2 BvR 909/06, 2 BvR 1981/06, 2 BvR 288/07, FR 2013,
712; BFH v. 27.5.2013 – III B 2/13, BFH/NV 2013, 1406; v. 5.11.2015 – III R
17/14, nv., juris).

V. Verhältnis des Entlastungsbetrags zu anderen kindbedingten
Ermäßigungen

Wegen seiner unterschiedlichen Abgeltungswirkung kann der Entlastungsbetrag
nach § 24b neben den Freibeträgen für Kinder nach § 32 bzw. dem Kindergeld
nach §§ 62 ff. und anderen kindbedingten Entlastungen wie § 33a Abs. 2 (Aus-
bildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung), § 33b Abs. 5 (Pauschbetrag
für behinderte Kinder), und § 10 Abs. 1 Nr. 5 (private Kinderbetreuungskosten)
gewährt werden. Der Entlastungsbetrag kann auch neben dem Elterngeld und
Elterngeld Plus nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)
gem. §§ 1 bis § 4 BEEG und dem Betreuungsgeld nach dem Betreuungsgeldge-
setz (BGBl. I 2013, 254) gem. §§ 4a, 4b BEEG geltend gemacht werden
(§§ 4a–4d BEEG sind mit Art. 72 Abs. 2 GG unvereinbar und nichtig, vgl.
BVerfG v. 21.7.2015 – 1 BvF 2/13, NJW 2015, 2399 = FamRZ 2015, 1459 kei-
ne Übergangsregelung nach § 35 BVerfGG, aber Bestandsschutz für vor dem
21.7.2015 ergangene Bewilligungsbescheide, dazu Dau, jurisPR-SozR 18/2015,
Anm. 1).

V. Verhältnis zu anderen Ermäßigungen Anm. 4–5 § 24b
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VI. Verfahrensfragen zu § 24b

Veranlagungsverfahren: Die stl. Berücksichtigung des Entlastungsbetrags er-
fordert grds. einen Antrag des Stpfl. Dies folgt aus der Gesetzesformulierung
„können einen Entlastungsbetrag … abziehen“ und praktisch aus dem Nach-
weiserfordernis der besonderen Abzugsvoraussetzungen nach Abs. 1, für die
der Stpfl. nach allgemeinen Beweislastgrundsätzen die Darlegungs- und Feststel-
lungslast trägt.

Der Vordruck „Anlage Kind“ zur EStErklärung fordert in Zeilen 35 bis 40 ohne aus-
drücklichen Antrag nur Angaben zum Meldestatus des Kindes und zur Kindergeldzah-
lung.

Lohnsteuerabzugsverfahren: Der Grundentlastungsbetrag von 1908 E wird
im LStAbzugsverfahren durch Gewährung der LStKlasse II automatisch be-
rücksichtigt (§ 38b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, § 39b Abs. 2 Satz 6 Nr. 4). Der Erhö-
hungsbetrag von 240 E für das zweite und weitere Kinder kann dagegen nur als
Freibetrag nach § 39a Abs. 1 Nr. 4a im LStErmäßigungsverfahren auf Antrag
berücksichtigt werden. Der gebildete Freibetrag kann nach § 39a Abs. 1 Satz 3
für einen Zeitraum von zwei Jahren berücksichtigt werden. Ändern sich die Ver-
hältnisse, muss der Stpfl. auch die Eintragung umgehend ändern lassen (§ 39
Abs. 5 Satz 1). Verwitwete ArbN mit Anspruch auf den Entlastungsbetrag erhal-
ten im Todesjahr des Ehegatten (letztmaliges Ehegattensplitting) und im Folge-
jahr (Verwitwetensplitting) die StKlasse 3 und können gleichzeitig den Entlas-
tungsbetrag – im Todesjahr zeitanteilig – als Freibetrag eintragen lassen (§ 39a
Abs. 1 Nr. 8 und Abs. 2 Satz 4). Nach Wegfall der Voraussetzungen des Verwit-
wetensplittings nach § 32a Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 sind verwitwete Alleinerziehende
allerdings vom Ehegattensplitting ausgeschlossen und können nur den Entlas-
tungsbetrag nach § 24b beanspruchen (vgl. BFH v. 17.10.2012 – III B 68/12,
BFH/NV 2013, 362; Nds. FG v. 6.5.2013 – 7 K 114/10, EFG 2014, 926, nrkr.,
Az. BFH III R 17/14). Eine nachträgliche Berücksichtigung des Entlastungs-
betrags nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO ist zulässig bei fehlendem groben Verschul-
den des Stpfl. oder dessen stl. Beraters (BFH v. 16.5.2013 – III R 12/12, BFH/
NV 2013, 1467).
Keine Übertragung und Vervielfältigung des Entlastungsbetrags: Der
Grundentlastungsbetrag und der Erhöhungsbetrag sind weder übertragbar noch
aufteilbar. Grundsätzlich hat nur ein Elternteil Anspruch auf den Entlastungs-
betrag. Ein Verzicht zugunsten des anderen Elternteils ist auch dann nicht zu-
lässig, wenn der Entlastungsbetrag beim berechtigten Elternteil ohne stl. Aus-
wirkung bleibt. Ist das Kind bei mehreren Kindergeld- oder Freibetragsberech-
tigten nach § 32 Abs. 6 mit Haupt- und Nebenwohnsitz gemeldet, ist nach der
Konkurrenzlösung in Abs. 1 Satz 3 die Haushaltsaufnahme (Obhutsprinzip iSd.
§ 64 Abs. 2 Satz 1) entscheidend. Bei mehreren zum Haushalt des Stpfl. gehö-
renden Kindern wird der Grundentlastungsbetrag von 1908 E für das erste
Kind und ein Erhöhungsbetrag von 240 E für das zweite und jedes weitere im
Haushalt des alleinerziehenden Stpfl. lebende Kind gewährt. Dagegen wird we-
der der Grundentlastungsbetrag von 1908 E bei mehreren zu berücksichtigen-
den Kindern noch der Erhöhungsbetrag von 240 E für das zweite und jedes wei-
tere Kind vervielfältigt. Dies gilt auch, wenn neben einem minderjährigen Kind
ein volljähriges Kind mit Anspruch auf Kindergeld oder Freibetrag zum Haus-
halt gehört.

Einstweilen frei.

§ 24b Anm. 6–8 A. Allgemeine Erläuterungen
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B. Erläuterungen zu Abs. 1:
Freibetrag für Alleinstehende mit haushalts-

zugehörigem Kind

I. Begünstigter Personenkreis und Entlastungsbetrag
(Abs. 1 Satz 1 iVm. Abs. 3)

Der Entlastungsbetrag knüpft an drei Tatbestandsmerkmale an: Alleinstehend,
mindestens ein Kind und Haushaltszugehörigkeit des Kindes. Diese in Abs. 1
und 3 genannten positiven und negativen Abgrenzungsmerkmale müssen kumu-
lativ in der Person desselben Stpfl. erfüllt sein, um als alleinstehender Stpfl. iSd.
§ 24b zu gelten. Entfällt eines der Kriterien, erlischt der Anspruch auf den Ent-
lastungsbetrag ab dem Folgemonat (entsprechend Abs. 4).
Unbeschränkt Steuerpflichtige: Der Entlastungsbetrag gilt wegen des Ab-
zugsverbots für beschränkt Stpfl. gem. § 50 Abs. 1 Satz 4 nur für beschränkt
Stpfl. nach § 1 Abs. 1, 2 und fiktiv beschränkt Stpfl. nach § 1 Abs. 3. Unerheb-
lich ist, ob das Kind beschränkt estpfl. ist.
Alleinstehend: Zur Legaldefinition s. Anm. 12.
E Kein Ehegattensplitting: Ausgeschlossen vom Entlastungsbetrag sind alle Stpfl.,
die für den betreffenden VZ nach dem Splittingverfahren veranlagt werden oder
veranlagt werden könnten. Es ist insoweit unerheblich, ob der Stpfl. auch tat-
sächlich nach dem Splittingtarif besteuert wird. § 24b ist uE nicht anwendbar,
wenn für das Jahr der Trennung oder Scheidung oder (Wieder-)Heirat Stpfl. den
Splittingtarif wählen können, da auch in diesem Fall für das ganze Jahr – also
auch für die Monate der Trennung, Scheidung oder des Ledigseins – § 26 Abs. 1
nicht ausgeschlossen ist und die Elternteile wegen § 24b Abs. 3 Satz 1 für den
VZ nicht alleinstehend sind. Eine Zwölftelung nach Abs. 4 ist deshalb uE wegen
des systematischen Zusammenhangs des § 24b Abs. 3 Satz 1 mit § 26 Abs. 1
(nur) in diesem Fall nicht möglich (vgl. BFH v. 19.10.2006 – III R 4/05,
BStBl. II 2007, 637; BMF v. 29.10.2004, BStBl. I 2004, 1042; aA FG Ba.-Württ.
v. 5.5.2014 – 6 K 2901/13, EFG 2014, 1395, nrkr., Az. BFH III R 17/14; Hill-
moth, Inf. 2004, 737; Plenker, DB 2004, 156).
E Verwitwete Steuerpflichtige: Nach Abs. 3 ist der Entlastungsbetrag bei Anwen-
dung des Verwitwetensplittings (§ 32a Abs. 6 Satz 1 Nr. 1) ebenfalls zu gewäh-
ren, im Jahr des Todes des Ehegatten zeitanteilig nach Abs. 4 (zur Frage des
Splittingtarifs für verwitwete Alleinerziehende vgl. Kanzler, NWB 2014, 549).
E Keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person: Diese Tatbestands-
voraussetzung ist zusätzlich („und“) zu prüfen. Schädlich ist nur die Haushalts-
gemeinschaft mit der volljährigen Person, für die der Stpfl. keinen Anspruch auf
Familienleistungsausgleich hat (s. Anm. 12).
Abzug von der Summe der Einkünfte als Rechtsfolge: Der Entlastungs-
betrag iHv. 1908 E und ggf. die Erhöhungsbeträge von 240 E je Kind sind nach
Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 bei allen Einkunftsarten abzuziehen. Als Abzugsbetrag
von der Summe der Einkünfte kann sich der vom Gesamtbetrag der Einkünfte
abziehbare Verlustabzug (§ 10d) und die zumutbare Belastung (§ 33 Abs. 1 und
3) mindern.
Abgeltung typisierten Aufwands: Die Gewährung des Entlastungsbetrags
setzt nicht voraus, dass konkrete Mehraufwendungen entstanden sind bzw.
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nachgewiesen werden, denn es wird nur ein typisierter Mehraufwand in Form ei-
nes Freibetrags zum stl. Abzug zugelassen.

II. Haushaltszugehörigkeit des Kindes (Abs. 1 Sätze 1 und 2)

Zum Haushalt des alleinstehenden Stpfl. muss mindestens ein Kind gehören, für
das ihm ein Freibetrag für Kinder (§ 32 Abs. 6) oder Kindergeld (§ 63) zusteht.
Es genügt der Anspruch unabhängig von seiner tatsächlichen Inanspruchnahme.
Damit können leibliche, Adoptiv- und Pflegekinder, Stief- und Enkelkinder,
minder- und (unter den Voraussetzungen von § 32 Abs. 4 und 5, § 63 Abs. 1
Satz 2) auch volljährige Kinder (bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres; bis
31.12.2006 bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) unter § 24b fallen. Über-
steigen die Einkünfte des Kindes den Grenzbetrag des § 32 Abs. 4 Satz 2 (bis
VZ 2011) oder geht es gem. § 32 Abs. 4 nF (ab VZ 2012) nach Abschluss der
Erstausbildung einer Erwerbstätigkeit nach, verliert der Stpfl. neben den Frei-
beträgen und dem Kindergeld auch den Entlastungsbetrag.
Haushaltszugehörigkeit des Kindes in gemeinsamer Wohnung: Nach
Abs. 1 Satz 2 ist die Haushaltszugehörigkeit – ohne weitere Prüfung durch das
FA – anzunehmen, wenn das Kind beim Stpfl. mit Haupt- oder Nebenwohnsitz
gemeldet ist (vgl. BTDrucks. 15/3339, 11). Nach dem Wortlaut, der Gesetzes-
begründung (BTDrucks. 15/3339, 11) und dem systematischen Zusammenhang
mit Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 handelt es sich bei Abs. 1 Satz 2 um eine unwider-
legbare Vermutung zugunsten des Stpfl. (BFH v. 5.2.2015 – III R 9/13, BFH/
NV 2015, 1499; Selder, jurisPR-SteuerR 34/2015, Anm. 3), die auch dann gilt,
wenn die tatsächlichen von den melderechtl. Verhältnissen nachweislich abwei-
chen und damit der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende zu Unrecht gewährt
wird. Die Möglichkeit eines Gegenbeweises durch das FA nach § 155 FGO iVm.
§ 292 ZPO scheidet grds. aus. Der Meldebestätigung kommt uE nicht die Quali-
tät eines Grundlagenbescheids iSv. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO zu, da sie keine
bindende rechtl. Regelung trifft (aA von Proff zu Irnich, DStR 2004, 1904
[1907]), sondern lediglich Beweisfunktion für die Haushaltszugehörigkeit hat. Ist
das Kind bei keinem kindergeld- oder freibetragsberechtigten Stpfl. gemeldet,
genügt eine tatsächliche Haushaltsaufnahme im Sinne eines örtlich gebundenen
Zusammenlebens. Hierfür trägt der Stpfl. – mangels Indizwirkung der Meldung
– die sog. Darlegungs- und Feststellungslast (vgl. BFH v. 5.2.2015 – III R 9/13,
BFH/NV 2015, 1163). Eine auswärtige Unterbringung schließt die Haushalts-
zugehörigkeit nicht aus, solange das Kind nicht persönlich und finanziell unab-
hängig auf Dauer einen eigenen Haushalt führt.

III. Konkurrenzklausel bei Mehrfachmeldung (Abs. 1 Satz 3)

In Fällen der Mehrfachmeldung bei mehreren Berechtigten ist nach der Vor-
rangregel in Abs. 1 Satz 3 – wie in Fällen der Anspruchsberechtigung auf Zah-
lung des Kindergeldes – die Haushaltsaufnahme iSd. § 64 Abs. 2 Satz 1 (Ob-
hutsprinzip) Anspruchsvoraussetzung und Konkurrenzlösung. Auf die Zahlung
des Kindergeldes nach § 74 kommt es dabei nicht an. Maßgeblich ist demnach,
bei wem das Kind bewusst in die Obhut der Familiengemeinschaft mit einem
auf längere Dauer gerichteten Betreuungs- und Erziehungsverhältnis familien-
hafter Art aufgenommen wurde (vgl. BFH v. 23.4.2002 – IX R 101/00, BStBl. II
2003, 234; DA-FamEStG 63.2.2.2). Ist ein Kind bei beiden getrennt lebenden
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Eltern gemeldet und hält es sich in beiden Haushalten annähernd gleich lang auf,
so können die Eltern bestimmen, wem der Freibetrag zustehen soll (BFH v. 8.4.
2010 – III R 79/08, BStBl. II 2011, 30). Einigen sich die Elternteile nicht, so
steht er demjenigen zu, an den das Kindergeld ausgezahlt wird. Aufgrund des
strikten Wortlauts ist uE auch in diesen Fällen eine Doppelberechtigung auf den
Entlastungsbetrag zu verneinen (aA Hillmoth, Inf. 2004, 737 [739]; für eine
Aufteilung je nach Betreuungszeiten Mandla, DStR 2011, 1642 [1644]). Besteht
trotz Meldung mit Haupt- oder Nebenwohnsitz bei mehreren Stpfl. tatsächlich
keine Haushaltsgemeinschaft mit einem der berechtigten Alleinerziehenden,
dürfte uE für die Frage der fingierten Haushaltszugehörigkeit nach Abs. 1 Satz 2
auf den Hauptwohnsitz abzustellen sein.

IV. Nachweispflichten zur Identifizierung des Kindes
(Abs. 1 Sätze 4 bis 6)

Anknüpfung an die Identifizierung des Kindes (Satz 4): Die Anknüpfung
des Alleinerziehendenfreibetrags an die Identifizierung des Kindes durch die an
das Kind vergebene Identifikationsnummer (§ 139b AO) als Anspruchsvoraus-
setzung soll Vollzugsdefizite bei der Gewährung des Entlastungsbetrags verhin-
dern, da der Entlastungsbetrag nur noch für ein durch das stl. Identifikations-
merkmal eindeutig identifiziertes Kind gewährt wird (vgl. Beschlussempfehlung
und Bericht des BT-Finanzausschusses v. 17.6.2015, BTDrucks. 18/5244, 29).
Die Regelung entspricht den durch das FreizügigkeitsG v. 2.12.2014 (BGBl. I
2014, 1922) ab dem 1.1.2016 geänderten §§ 62 Abs. 1 Satz 2, 63 Abs. 1 Satz 2,
67, die den Kindergeldanspruch an die Angabe der Identifikationsnummer des
Kindes bzw. Berechtigten koppeln, um eine mehrfache Inanspruchnahme von
Kindergeld für dasselbe Kind auszuschließen.
E Stellungnahme: Die Neuregelung ist mangels eines Regelungsbedarfs überflüssig
und überdies in ihrem Regelungsgehalt unklar. Bereits nach der bisherigen
Rechtslage besteht für den Stpfl. die Verpflichtung, im Rahmen der Anlage Kind
der EStErklärung gem. § 139a Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 AO die Identifikations-
nummer des Kindes mitzuteilen: Das Identifikationsmerkmal ist danach vom
Stpfl. oder von einem Dritten, der Daten dieses Stpfl. an die Finanzbehörden zu
übermitteln hat, bei Anträgen, Erklärungen oder Mitteilungen anzugeben. Zu-
dem ist für die Gewährung des Entlastungsbetrags regelmäßig die Vorlage einer
Meldebescheinigung der Meldebehörden geboten und beim Kindergeld eine
Identifikation des Kindes nach §§ 62 Abs. 1 Satz 2, 63 Abs. 1 Satz 2 durch-
geführt worden. Hierdurch erfolgt bereits eine hinreichende Identifizierung des
Kindes. Die Neuregelung führt insoweit zu einer „Verdoppelung“ der Pflicht
zur Angabe der Identifikationsnummer. Nach dem Wortlaut des Abs. 1 Satz 4
werden zudem die Grundsätze der Amtsermittlungspflicht (§§ 85, 88 Abs. 1)
der Finanzbehörde nicht suspendiert. Auch bei Nichtangabe der Identifikations-
nummer durch den Stpfl. bleibt die Finanzbehörde verpflichtet, aufgrund des
ihr eröffneten maschinellen Zugangs zu den beim BZSt. geführten Identifikati-
onsnummern einen Datenabruf vorzunehmen (vgl. Treiber in Blümich, § 63
Rn. 54 [3/2015]). Nur wenn eine Identifizierung durch Feststellung der Identifi-
kationsnummer nicht möglich ist und auch eine Identifizierung durch andere
Beweismittel (Meldebescheinigung, Geburtsurkunde) nicht erfolgt, hat der Stpfl.
im Rahmen der Darlegungs- und Feststellungslast (§ 90 Abs. 1 AO) die stl.
nachteiligen Folgen der Nichtgewährung des Entlastungsbetrags zu tragen. Vor
diesem Hintergrund und dem des Umstands, dass nach dem Wortlaut des Abs. 1
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Satz 4 unklar bleibt, wer die Identifizierung vorzunehmen hat (Stpfl. oder FA),
kann die Regelung uE nicht als materielle Anspruchsvoraussetzung für die Ge-
währung des Entlastungsbetrags oder als eine Sanktion für die unterlassene Mit-
teilung in Form der Versagung des Entlastungsbetrags verstanden werden, son-
dern nur als besondere Ausprägung des Grundsatzes der subjektiven Beweislast
des Stpfl. für steuermindernde Tatbestände (so auch Treiber in Blümich, § 63
Rn. 56 [3/2015]; aA § 62 Anm. J 14-4 zur Identifikation beim Kindergeld). Die
generelle Versagung des Entlastungsbetrags bei Nichtangabe der Identifikations-
nummer wäre im Hinblick auf die jederzeitige Möglichkeit des Datenabrufs der
FÄ beim BZSt. im Übrigen eine unbillige und unverhältnismäßige Rechtsfolge
und wohl auch wegen der nach Abs. 1 Satz 5 insbes. bei fiktiv unbeschränkt
Stpfl. eröffneten Möglichkeit des Identitätsnachweises in anderer Form gleich-
heitswidrig (vgl. zur gleichen Problematik und zur Vereinbarkeit mit Unions-
recht und Art. 3 GG in §§ 62, 63 Treiber in Blümich, § 63 Rn. 56 [3/2015]).
Identifizierung durch andere Beweismittel (Satz 5): Die nach Abs. 1 Satz 5
eröffnete Möglichkeit der Identifizierung durch andere Beweismittel bei nicht
vergebener Identifikationsnummer wegen fehlender StPflicht des Kindes
(§ 139a Abs. 2 AO) hat im Anwendungsbereich des § 24b nur eine geringe prak-
tische Bedeutung. Eine Identifikationsnummer ist nach § 139a Abs. 2 AO be-
reits dann zu erteilen, wenn eine StPflicht „dem Grunde nach“ besteht, also be-
reits mit der Geburt oder dem Zuzug aus dem Ausland (vgl. im Einzelnen
Brandis in Tipke/Kruse, § 139a AO Rn. 3 [5/2015]). Spätestens mit der Mel-
dung des Kindes in der inländ. Wohnung des Alleinerziehenden ist daher eine
Identifikationsnummer zu erteilen. Allenfalls im Anwendungsbereich fiktiv un-
beschränkter Stpfl. (§ 1 Abs. 3) könnte die Regelung zur Anwendung kommen.
Ein geeigneter Nachweis zur Identifizierung des Kindes könnte in diesen Fällen
durch Vorlage von Ausweisdokumenten, Geburtsbescheinigung, sonstigen Per-
sonenkennzeichen oder der Angabe einer ausländ. Identifikationsnummer erfol-
gen.
Schutz bei späterer Vergabe einer Identifikationsnummer (Satz 6): Der
nach dem Wortlaut missglückte Abs. 1 Satz 6 – weder das Monatsprinzip des
Kindergeldrechts findet im Veranlagungsverfahren Anwendung noch wird eine
klare Korrekturregelung getroffen – soll dem Schutz des Stpfl. bei späterer Ver-
gabe einer Identifikationsnummer dienen. Liegt bei Abgabe der StErklärung
und im Veranlagungsverfahren ausnahmsweise noch keine Identifikationsnum-
mer vor, führt nach Sinn und Zweck der Vorschrift eine nachträglich erteilte
Identifikationsnummer als neue Tatsache zu einer von Amts wegen durchzufüh-
renden Korrektur des EStBescheids nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO. Dagegen
scheidet eine Änderung nach § 175 Abs. 1 Nr. 1 AO mangels VA-Qualität der
Vergabe der Identifikationsnummer aus. Auch eine Korrektur nach § 175 Abs. 1
Nr. 2 AO (rückwirkendes Ereignis) dürfte uE nicht eröffnet sein, da die Vergabe
der Identifikationsnummer rein verfahrensrechtl. Natur ist und keine materielle
Anspruchsvoraussetzung bildet. Die Grenzen der Festsetzungsverjährung sind
jedoch zu beachten.

§ 24b Anm. 12 B. Abs. 1: Freibetrag für Alleinstehende
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C. Erläuterungen zu Abs. 2:
Regelung eines gestaffelten Entlastungsbetrags nach

der Kinderzahl

Nach der Gesetzesbegründung dient die Erhöhung des seit seiner Einführung in
2004 nicht angepassten Entlastungsbetrags dem Ausgleich der gestiegenen Le-
benshaltungskosten. Er wird von 1308 E um 600 E auf 1908 E angehoben. Er
trägt insoweit der tatsächlichen Mehrbelastung Alleinerziehender Rechnung.
Bislang wurde der Betrag unabhängig von der Anzahl der Kinder nur einmal ge-
währt, dh. bei mehreren zum Haushalt des Alleinerziehenden gehörenden Kin-
dern wurde der Betrag weder vervielfältigt noch erhöht. Nunmehr kann für das
zweite und für weitere Kinder jeweils ein Betrag von 240 E geltend gemacht
werden. Der Entlastungbetrag von 1908 E und etwaige Erhöhungsbeträge von
je 240 E pro weiterem Kind werden von der Summe der Einkünfte abgezogen.
Die Gewährung des erhöhten und gestaffelten Entlastungsbetrags setzt nicht
den Nachweis konkreter Mehraufwendungen voraus, da nur ein typisierter
Mehraufwand abgegolten wird. Entlastungsbetrag und Erhöhungsbeträge ermä-
ßigen sich nach Abs. 4 für die Monate, in denen die Voraussetzungen nach
Abs. 1 nicht vorgelegen haben (s. Anm. 15).

D. Erläuterungen zu Abs. 3:
Begriff des Alleinstehenden und Abzugsverbot für

Haushaltsgemeinschaft

I. Alleinstehender Steuerpflichtiger (Abs. 3 Satz 1)

Begriff des Alleinstehenden: Nach der Legaldefinition des Abs. 3 Satz 1 ist ein
Stpfl. alleinstehend, wenn er nicht die Voraussetzungen für die Anwendung des
Splittingverfahrens erfüllt (Ausnahme: Verwitwetensplitting, § 32a Abs. 6) und
nicht in Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person lebt (Aus-
nahme: Personen, die bei ihm stl. als Kind berücksichtigt werden).
Unschädliche Haushaltsgemeinschaften: Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2 Alt. 1 regelt
klarstellend, dass eine Haushaltsgemeinschaft des Alleinstehenden mit einem
oder mehreren voll- oder minderjährigen Kindern, für die Anspruch auf Kinder-
geld oder einen Kinderfreibetrag besteht, unschädlich ist. Neben diesem Per-
sonenkreis sind auch Haushaltsgemeinschaften mit leiblichen Kindern, Pflege-,
Stief- oder Enkelkindern (Kinder iSd. § 63 Abs. 1 Satz 1), die Wehr- oder Zivil-
dienst leisten oder als Entwicklungshelfer tätig sind (§ 32 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis
3), unschädlich. Die Höhe der eigenen Einkünfte und Bezüge dieser Kinder und
ihre finanzielle Beteiligung am Haushalt ist unerheblich. Mit Aussetzung des ge-
setzlichen Wehrdienstes hat Abs. 2 Satz 1 Halbs. 2 seit dem 1.7.2011 allerdings
keinen Regelungsbereich mehr (Selder in Blümich, § 24b Rn. 12 [10/2014]).
Liegen diese Ausnahmetatbestände nicht vor, schließt eine Haushaltsgemein-
schaft mit volljährigen Kindern den Entlastungsbetrag aus.

D. Abs. 3: Abzugsverbot Anm. 13–14 § 24b
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II. Schädliche Haushaltsgemeinschaft mit anderen volljährigen
Personen (Abs. 3 Satz 2)

Nach Abs. 3 Satz 2 besteht ein Abzugsverbot, wenn eine Haushaltsgemeinschaft
mit einer oder mehreren anderen volljährigen Person(en) besteht, es sei denn,
für diese besteht ein Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 oder Kin-
dergeld oder es handelt sich um Kinder iSd. § 63 Abs. 1 Satz 1, die Dienste nach
§ 32 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 3 ableisten (Wehrdienst usw.).
Begriff der Haushaltsgemeinschaft: Nach der Legaldefinition in Abs. 3
Satz 2 erfordert eine Haushaltsgemeinschaft ein gemeinsames Wirtschaften. Es
kommt dabei nicht auf die Dauer des Zusammenlebens, sondern auf die ge-
meinsame Wirtschaftsführung an. Ein gemeinsames Wirtschaften kann sowohl
darin bestehen, dass die andere volljährige Person zu den Kosten des gemein-
samen Haushalts beiträgt, als auch in einer Entlastung durch tatsächliche Hilfe
und Zusammenarbeit. Ein „Wirtschaften aus einem Topf“ wie es das BSG bei
der Anwendung des § 9 Abs. 5 SGB II fordert (BSG v. 27.1.2009 – B 14 AS
6/08 R, NZS 2009, 681) ist für § 24b nicht notwendig (vgl. BFH v. 5.11.2012 –
III R 26/10, BFH/NV 2012, 1864), denn Synergieeffekte infolge des Zusam-
menlebens können auch auf andere Weise als durch Kostenbeiträge erzielt wer-
den, zB durch die gemeinsame Erledigung der Hausarbeit, der Kinderbetreuung,
der täglichen Einkäufe sowie der abwechselnden Anschaffung gemeinsam ge-
nutzter Gegenstände (vgl. Selder, juris-PR-SteuerR 45/2012, Anm. 4). Eine
Haushaltsgemeinschaft endet nicht bereits dadurch, dass eine der Personen auf-
grund von Krankheit oder zeitlich beschränkter berufsbedingter Abwesenheit
zeitweilig der Wohnung fernbleibt. Maßgebend sind jeweils die Gesamtumstän-
de des Einzelfalls (vgl. mit Beispielsfällen Hillmoth, Inf. 2004, 737 [739]). Die
Meldung mit Haupt- oder Nebenwohnsitz ist nicht Voraussetzung für die An-
nahme einer Haushaltsgemeinschaft, sondern hat nur eine Beweisfunktion nach
Abs. 3 Satz 3.
Wohngemeinschaften mit Studierenden sind unschädlich, wenn nur ein
rechnerischer Abgleich der Kosten von Wohnung und Verpflegung zwischen
den Beteiligten erfolgt und ein gemeinsames Wirtschaften in allen Bereichen des
Wohnens und eine ausgewogene Beteiligung an der Haushaltsführung nicht vor-
liegt.
Schädliche Haushaltsgemeinschaften: Der Stpfl. ist nach Abs. 3 Satz 1 grds.
nicht alleinstehend, dh., er hat keinen Anspruch auf den Entlastungsbetrag,
wenn in der gemeinsamen Wohnung des Stpfl. und des Kindes iSd. Abs. 1 ande-
re Verwandte (zB Eltern oder Geschwister oder sonstige volljährige Personen)
leben, mit der eine Haushaltsgemeinschaft gebildet wird (unabhängig von den
melderechtl. Verhältnissen).
Widerlegbare Vermutung einer Haushaltsgemeinschaft: Ist die andere Per-
son mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Wohnung des Stpfl. gemeldet, wird
vermutet, dass sie mit dem Stpfl. gemeinsam wirtschaftet. Die Vermutung kann
widerlegt werden. Zur Widerlegung der Vermutung soll es nach der Gesetzes-
begründung genügen, wenn der Stpfl. glaubhaft macht oder zweifelsfrei ver-
sichert, dass keine Haushaltsgemeinschaft besteht (BRDrucks. 508/04, 22; ein-
schränkend allerdings BFH v. 28.6.2012 – III R 26/10, BStBl. II 2012, 815). Im
Rahmen der Glaubhaftmachung einer nicht bestehenden Haushaltsgemeinschaft
muss der Stpfl., der insoweit die Beweis- und Feststellungslast trägt, substantiiert
Umstände vortragen, die trotz Meldung gegen eine derartige Gemeinschaft spre-
chen.

§ 24b Anm. 15 D. Abs. 3: Abzugsverbot
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Pflegebedürftige Angehörige: Gehört zur Haushaltsgemeinschaft ein pflege-
bedürftiger einkommensloser Angehöriger, kann die Versagung des Entlastungs-
betrags im Einzelfall objektiv unbillig sein (BFH v. 28.6.2012 – III R 26/10,
BStBl. II 2012, 815). Der Stpfl. kann die gesetzlich vermutete Haushaltsgemein-
schaft in solchen Fällen widerlegen, in denen wegen der Pflegebedürftigkeit
(Pflegestufe I bis III nach § 14 SGB XI oder Blindheit) eine Beteiligung an der
Haushaltsführung tatsächlich nicht erfolgt und eine finanzielle Beteiligung we-
gen der Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht möglich ist (vgl. im
Einzelnen BMF v. 29.10.2004, BStBl. I 2004, 1042, II.3.a; krit. dazu Loschelder
in Schmidt, 34. Aufl. 2015, § 24b Rn. 21, mit dem Hinweis, dass die von der
FinVerw. angesetzten Grenzbeträge den pflegerischen Mehraufwand nicht ange-
messen berücksichtigen).

III. Unwiderlegbare Vermutung der Haushaltsgemeinschaft
(Abs. 3 Satz 3 Halbs. 2)

Bei ehe- und lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaften wird bei überein-
stimmender Meldung mit Haupt- oder Nebenwohnsitz eine Haushaltsgemein-
schaft unwiderlegbar vermutet. Auf etwaige abweichende tatsächliche Lebens-
verhältnisse kommt es nicht an, solange die Meldeverhältnisse nicht geändert
werden. Eine ehe- bzw. lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaft ist dabei
wie im Recht der Arbeitslosenhilfe (§§ 193 Abs. 2, 194 Abs. 1 SGB 3) und der
Sozialhilfe (§§ 20, 36 SGB 12) zu verstehen. Es handelt sich um Lebensgemein-
schaften, die auf Dauer angelegt sind und die über reine Wohn- und Wirtschafts-
gemeinschaften hinausgehen. Als Indiz für eine solche Lebensgemeinschaft gel-
ten ua. das dauerhafte Zusammenleben über mehr als ein Jahr, die Versorgung
gemeinsamer Kinder oder Angehöriger im selben Haushalt, eine gemeinsame
Kontenführung, Verfügungsbefugnisse über Einkommen und Vermögen des
Partners und gemeinsame Mietverträge (vgl. BMF v. 29.10.2004, BStBl. I 2004,
1042, mit dem aus dem Sozialrecht abgeleiteten Indizienkatalog).

E. Erläuterungen zu Abs. 4:
Kürzungsregelung

Für jeden vollen Monat, in dem die Voraussetzungen der Abs. 1 und 3 nicht
vorgelegen haben (zB wegen melderechtl. Ab- oder Ummeldung des Kindes
oder schädlicher Haushaltsgemeinschaft oder Wechsels zur beschränkten
StPflicht), ermäßigt sich der Entlastungsbetrag von 1908 E um ein Zwölftel
(= 159 E). Der Entlastungsbetrag nach Abs. 2 folgt dem Monatsprinzip (wie
§ 32 Abs. 4 Satz 7 und § 66 Abs. 2) und nicht dem Jahresprinzip. Kürzungs-
monate sind nur Kalendermonate, in denen an keinem Tag die Voraussetzungen
des Abs. 1 und 3 vorgelegen haben. Angebrochene Kalendermonate lösen keine
Kürzung aus. Bei einem Wechsel der Abzugsberechtigung während des Monats
können beide Elternteile für den Wechselmonat den Abzugsbetrag geltend ma-
chen. Nach den gleichen Grundsätzen gilt die Kürzungsregelung des Abs. 4
auch für den Erhöhungsbetrag von je 240 E für das zweite und jedes weitere
zum Haushalt des alleinerziehenden Stpfl. gehörende Kind. Auch dieser Erhö-
hungsbetrag wird für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen

E. Abs. 4: Kürzungsregelung Anm. 15–17 § 24b
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beim zweiten oder jedem weiteren Kind nicht (mehr) vorgelegen haben, um
20 E gekürzt.

§ 24b Anm. 17 E. Abs. 4: Kürzungsregelung
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